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sei eben Geschlecht, und auf die besondere Art des Partner«., mit dem man dabei zu

tun habe, komme es nicht in erster Linie an. Man hat Gest hlec htsbe/ic billigen mit
Weibern, wenn sie gerade zur Verfügung «tehen oder mit andern Männern, wenn das

Leben in der freien Luft die Leute in ausschliesslich mannlic hen Gruppen zusammenfuhrt
So etwas ist unter der heranwachsenden Jugend 111 solchen ländlichen Gegenden durchaus

nichts Seltenes, und in einer Anzahl von Fallen setzt es «.ich 111 che spateren Jahre
hinein fort, auch wenn die Leute sich inzwischen verheiratet haben Diese harten und
selbstbewussten Burschen wuiden die affektierten Manieren gewisser städtischer Gruppen

von Homosexuellen gar nicht dulden, aber das hat anscheinend kaum etwas damit
zu tun. ob man sexuelle Beziehungen zu andern Mannern hat Diese Art von landlicher
Homosexualität widerspricht jedenfalls der Auffassung, dass die Homosexualität ein
Produkt der Städte sei.»

Aus dem amerikanischen Kinsev-Report

Das ewig gültige Cesetz
seit nie hr dls 2(100 Jah reu

«... Die hohe Liebe stammt von der himmlischen Aphrodite, und die himmlische
Aphrodite war aus dem Manne frei geschaffen und ist die Aeltere und voll Mass und
gebändigt. Und darum also streben sehnend alle Junglinge und Manner, welche diese
Liebe begeistert, zum männlichen, zum eigenen Geschlecht hin sie lieben die stärkere
Natur und den höheren Sinn. Aber auch hier in der Mannerliebe müssen wir von
anderen scharf diejenigen scheiden, die nur vou der hohen Liebe und nur von ihr
gefuhrt werden. Sie lieben die Junglinge erst, wenn diese selbständig zu denken beginnen,
es ist das im allgemeinen um die Zeit, da diesen der Bart keimt l nd wer hier den

Jungling zu heben beginnt wird dann auch bereit sein, sein ganzes Leben mit dem
Geliebten gemeinsam zu fuhren, und wird ihn nicht betrugen und auslachen und davon

zu einem andern laufen, etwas, das immer vorkommt, wenn er den Geliebten, da dieser
beinahe noch ein Kind war, genommen hat Ich meine, es sollte ein Gesetz geben, das

da verbietet, Knaben zu lieben, damit nicht so ins Ungewisse hinein viel Leidenschaft
verschwendet werde. Man kann nie wissen, wie ein Knabe sich an Geist und Korper
entwickeln werde. Der Edle wird sich dieses Gesetz selbst geben, die anderen sollten
wir dazu zwingen, wie wir sie ja auch, soweit es da überhaupt möglich ist, zwingen,
freie Frauen nicht zu schänden. Denn diese Niedrigen sind es. die unsere hohe Liebe
so in Verruf gebracht haben, dass man jetzt uberall hört, der Geliebte dürfe dem
Freunde nicht zu Willen sein Man denkt da natürlich nur an sie und sieht ihre
Taktlosigkeit und ihr Unrecht, und alles Regellose und I «gesetzliche verdient ja mit Recht
Tadel.»

Aus dem «Gastmahl» des Plato. In der deutschen Uebersetzung von Rudolf Kassner

Wenn der Herausgeber diesen gewichtigen Worten noch etwas unsc hhessen dar/,
so ist es sein aufrichtiger Dank an alle Mitarbeiter, die geholfen haben, die
Zeitschrift zu dem zu machen, ivas sie geworden ist. Ihre dussage m drei Sprachen schhesst
eine Arbeit in sich, die wohl nur der ganz ermessen kann, der in allen drei Sprachen
zuhause ist. Diese Vielfalt mag dem KREIS auch weiterhin erhalten bleiben und die
weltweiten Verbindungen festigen. Die Existenz unserer Monatsschrift schhesst aber
noch weit mehr an unentwegter und stiller Arbeit in sich, die einen vollen Einsatz
verlangt, auch wenn er nach aussen hin nicht wahrnehmbar wird. Die ihn auf sich

genommen haben und ihn mit selbstverständlicher Kameradschaftlichkeit weiterhin
leisten, seien im Dank miteingeschlossen wie der Mörtel, der die vielen Steine eines
Baues zusammenholt, und ohne den ein Bau nicht denkbar ist. — Rolf

18


	Das ewig gültige Gesetz...

